
3038

3263

32

3038/11

35

3241

3242

3240

3261/1

3244

3245

3246

30
41

3039/1

3049/2

3043

3038/13

3038/9

19

31

33

29

30

34

36

3038/6

37

3038/14

38

3038/7

3038/12

3036

30
40

3046

3049

3049/1

3042

13 20

17

15

22

B    27

Belzwiesen

3262

3243

3250

Belzw
ies

748.0

747.0

750.0

756.0

760.0

761.0

763.0

749.0

751.0

752.0

753.0

754.0

755.0

756.0

757.0

758.0

759.0

762.0

764.0

R

2

3

1

2

2

3

2

3

3

2

3

4

2

3

2

3

4

2

4

2

A4

3

4

3

1

1

4

4

2

3

3

2

1

2

2

4

3

3

4

2

3

2

3

4

3

3

2

3

3

4

4

3 2

3

4

3

A2

3

Anbauverbot B 27

3

2

4

3

4

2

4

3

A3

3

2

4

A1

A1

20,
00

5,00 5,00

5,00
7,50

5,00
9,00

5,00

5,00

5,0
0

5,00

5,00

2,803,70
5,00

5,0
0

Richtungssektor A

Richtungssektor B

Richtungssektor C

Richtungssektor D

max. 12,00 mGH
0,8
GE a

GE a
0,8

max. 12,00 mGH

VERFAHRENSVERMERKE

Grundlage: 

Plannummer:
Projektnummer:

Datum

Maßstab:

Änderungsvermerk

1 : 500

SF/Gr 21.06.24 Vorentwurf

13095
13095/bbp-1.1

ALKIS-2021_GK_92

Bebauungsplan

Zeichnerischer Teil - Vorentwurf

"Erweiterung Gewerbegebiet B 27 Blumberg"
in Blumberg - Riedböhringen
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Lage im Raum

ZEICHENERKLÄRUNG

46404641 mit Flurstücksnummern
bestehende Flurstücksgrenzen 

Gebäudebestand

Art der Nutzung

Füllschema der Nutzungsschablone:

Grundflächenzahl (GRZ)

Gebäudehöhe (GH), als Höchstmaß

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

a

Sonstige unverbindliche Planzeichen

mögliche Grundstücksgrenze

hier: Rad- und Gehweg

hier: Anbauverbot B 27  (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs.1 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses: __.__.____

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange
(§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit: __.__.____

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB),
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB): vom  __.__.____

bis  __.__.____

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit  und der Behörden sowie sonstiger Träger
öffentlicher Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB): __.__.____

Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit: __.__.____

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB), Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 2 BauGB): vom  __.__.____

bis  __.__.____

Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher
Belange (§ 1 Abs. 7 Bau GB): __.__.____

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB): __.__.____

Ausgefertigt Blumberg, den__.__.____

.........................................................

Markus Keller, Bürgermeister

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (Inkrafttreten): __.__.____

Anzeige § 4 GemO Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis __.__.____

.....................................
Stempel / Unterschrift

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

abweichende Bauweise

GE

Bauweise

- empfohlene Arten und Sorten siehe Pflanzenliste
- gruppenweise Pflanzung heimischer und standortgerechter Sträucher

- Qualität Sträucher: Str., 2*v., 60-100 cm

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Pflanzgebot großkronige Laubbäume auf öffentlichen Grundstücksflächen

- empfohlene Arten und Sorten siehe Pflanzenliste
- der festgesetzte Standort kann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

- Schutz der Gehölze vor, während und nach der Bauphase

- die vorhandenen und im Plan gekennzeichneten Einzelbäume sind zu erhalten, zu pflegen
Pflanzbindung Einzelbaum

   und falls notwendig zu ersetzen

öffentliche Grünflächen
hier: Verkehrsgrün

1

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

hier: Gewässerrandstreifen mit Hochstaudenflur und Gehölzgruppen

Ableitung von unbelastetem Dach- und Oberflächenwasser
Fläche zur Rückhaltung, Versickerung und verzögerten 

R
hier: Regenrückhaltebecken

A1

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Pflanzgebot klein- bis mittelkronige Laubbäume auf öffentlichen Grundstücksflächen

- empfohlene Arten und Sorten siehe Pflanzenliste
- der festgesetzte Standort kann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

2

A2 hier: Baumreihe auf extensivem Grünland

A3 hier: Saumstreifen mit Baum- und Strauchgruppen und Reptilien-Habitaten

A4 hier: Eingrünung Retention

Pflanzgebot Bäume und Solitärsträucher im Bereich des Retentionsbecken und Gewässerrandstreifen

- empfohlene Arten und Sorten siehe Pflanzenliste
- der festgesetzte Standort kann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

3

Pflanzgebot Straßenbaum auf privaten Grundstücksflächen

- empfohlene Arten und Sorten siehe Pflanzenliste
- der festgesetzte Standort kann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

4

Pflanzgebot Strauchpflanzung im Bereich des Retentionsbecken und Gewässerrandstreifen

Höhenlinien Bestandsgelände598
599

Richtungssektorgrenzen (A bis D) der Lärmzusatzkontingente
zu den Emissionskontingenten (DIN 45691)


